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Nr. 79. Marienburg, den I. Oktober. 1904.

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. 1. Marienburg, den 29. September 1904.

Die diesjährige Genossenschaftsversammlung »der

Schmiedeberufsgenoffenfchafthat zu ihrem Statut einen

vom Reichsversicherungsamtgenehmigten Nachtrag beschlossen,
der unter Andere-n vorschreibt, daß Nebenbetriebe der zur Ge-

nossenschaft gehörendenHauptbetriebe der Versicherungspflicht
unterliegen, wenn sie überwiegenddie gewerblichen Arbeiter des

Hauptbetriebes verwenden, mögen sie auch ihrer Zweckbestimmung
nach der Land- oder Forstwirtschaftdienen. .

Um beurteilen zu können, welche Schmiede- Betriebe hier-

nach von der landwirtschaftlichenan die Schmiede-Berufs-
genossenschaftzu überweisen sein werden, ersuchen wir hierdurch
die Polizei-Verwaltungen und Ortsvorsteher des Kreises um

schleunige Angabe der« im Orte befindlichenSchmiedebetriebe
unter Benutzung nachstehendenFormulars.

Wo keinerlei Schmiedebetriebevorhanden sind, ist Fehl-
anzeige zu erstatten.

-

Der Kreis-Ausschuß als Sektions-Vorftand der

Weste-in landw. Berufs-Genossenschaft.
—

V e r z e i eh n i s

der

gewerblichen Schmiedebetriebe der Ortschaft . . . . . .
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Nr. 2. Diejenigen Personen, welche im Jahre 1905

ein der Steuer vomGewerbebetriebe im Umherziehen unter-

liegendes Gewerbe zu betreiben beabsichtigen,sondern wir auf,
die Anmeldung schon im Oktober d. Js. zu bewirken, da bis

zum Schlusse d. Mts vorgebrachte Anträge zuerst erledigt
werden und bei spätererElnbringung derselben nicht darauf

gerechnet werden kam-, daß die Scheinevor Beginn des neuen

Jahres zur Aushändigunggelangen.
—

Die Anmeldung hat zu erfolgen: v

a, sofern es sich um gleichzeitigeEsswirkung»einesWander-

gewerbescheineshandelt, bei der PolizeibehördedesWohn-
orts der das Gewerbe im UmherziehenbetreibendenPerson
oder des Aufenthaltsortes, welche den Antrag an die

Polizeibehördedes Wohnortes abzugeben hat;

« b, wenn nur die Erteilung eines Gewerbescheines in Frage-,
kommt, bei der zuständigenKreis- bezw. Polizeibehörde
Wir machen noch besonders darauf aufmerksam, daß die

Gegenstände,auf welche sich der Gewerbebetrieb erstreckensoll,

möglichstgenau angegeben werden müssen,da dieses zur Fest-

stellung des Steuersatzes notwendig ist. Namentlich gilt das

für den Handel mit Vieh und Erzeugnissen der Land- und

Forstwirtschaft
Danzig, den 12. September 1904.

Der Bezirks-Ausschuß KöniglicheRegierung,
Vliimke. Abteilung für direkte Steuern,

Domänen und -Forsten.
J. V.: Berndt.

Marienburg, den 23. September 1904.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht.

Die Ortspolizeibehörden werden ersucht, die Anträge auf
Erteilung von Wandergewerbescheinensofort zu erledigen und

weiterzureichen, damit die betreffenden Gewerbetreibenden mög-

lichst zu Beginn des Jahres in den Besitz der Scheine ge-

langen. Jedem Antrage ist ein Fragebogen nach dem vorge-

schriebenenFormular beizufügen.

Nr. 3.
» · Polizei-Verordnung.

Auf Grund des §11 Abf. 4 der AllerhöchstenVer-

ordnung, betr. die Ausführung des Fischerei-Gesetzes in

der Provinz Westpreußen vom 8. August 1887 (G.-S.
S. 348), in Verbindung mit den §§ 137 und 139 des Ge-

setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 «(G.-S. S. 195) sowie den §§ 6, 12 und 15 des Ge-

setzes über die Polizetverwtltung vom 11. März 1850 (G.-
S. S. 265) wird vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirks-
ausschusfes für den Umfang des Regierungsbezirks Danng

, Folgendes angeordnet: ·

§ 1. Das im § 1 der Polizei-Verordnung vom 9. August
1899 (Amtsblatt Seite 298) auf die Dauer von 5 Jahren
erlassene Verbot, Krebswetbchen innerhalb des Regierungs-
bezirks Danztg zu verkaufen, wird auf die Dauer von weitern

fünf Jahren, auch außer der vom I. November bis 31. Mai

einschließlichwährendemgesetzlichenSchonzeit für Krebfe erneuert.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden-

mit Geldstrafe bis zu 60 »Ja im Unvermögensfallemit ent-

sprechenderHaft bestraft.
§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-

tiindigung ins Kraft.
«

·

Darzig, den 31. August 1904.

Der Regierungs-Präsident

Marienburg, den 28. September 1904.

Vorstehende Polizei-Verordnung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht.

"

Nr. 4. Marienburg, den 26. September 1904.
Die Polizei-Verwaltungen und die Gemeinde- und Guts-

vorfteher des Kreises ersuche ich unter Bezugnahme auf die

Kreisblattsverfügung vom 7. Mai 1891 und t. April 1893

mir, soweit dies noch nicht geschehenist, eine Nachweisung
über den im verflossenen Vierteljahr durch Sachsengängereiver-

ursachten Abzug einheimisrher und Zuzug russisch- pol-
itischer Arbeiter bis zum 10. n. Mts. bestimmt einzureicheu.
Vakatanzsige ist nicht erforderlich.



Nr. 5. Marienburg, den 26. September 1904.

Der inter. beritt. Gendarm Neumann, Station Neu-

ieich, ist vom 1- Oktober 1904 zum wirklichen beritt.
Gendarmen bestätigt.

Nr. 6. Marienburg, den 28. September 1904.

Die Polizei-Verwaltungen und Herren Amtsvorsteher des

Kreises mache ich auf die im Amtsblatt für 1904 Seite 195

abgedruckteAnweisung des Herrn Regierungs-Präsidentenzu
Danzig vom 25. Mai d. Js., betreffend die Ausführung der

Aussicht über die Drogen-, Material-, Farben- und ähnlichen
Handlungen, mit dem Ersuchen aufmerksam, mit der dies-

jährigen Revision alsbald zu beginnen. Zu derselben ist nach
Nr. 2 der Anweisung in allen Fällen ein probierter Apotheker
und außerdem noch soweit tunlich, der Kreisarzt zuzu-
ziehen. Der Revisionstermin ist mit dem Letzteren vorher zu
vereinbaren. Von der Zuziehung des Kreisarztes darf nur

mit meiner Genehmigung abgesehen werden.
Ueber das Ergebnis der Revision ist mir eine Zusammen-

stellung nach dem durch meine Verfügung vom 23. Juli 1902

J.-Nr. 9495 mitgeteilten Formular bis zum 1. Januar 1905

einzureichen.

Nr. 7. Marienburg, den 28. September 1904.

Die Proviantämter haben Auftrag erhalten, auch den

diesjährigen Bedarf an Hülfensriichten (Erbsen, Bohnen,
Linsen) in derselben Weise nnd unter den bekannten Bedin-

gungen bezüglichder Güte pp. wie in den Voijahreu anzukanfen.
Den Proviantämtern ist gestattet, bei sreihändigerVe-

schaffunggrößerer Mengen verlefener Ware aus erster Hand
von vornherein eine Lieferfrist bis zu 2 Monaten zu ver-

einbaren.
Die im Kreise ansässigen Landwirte mache ich hierauf

mit dem Vemerteu aufmerksam, daß bei AngebotenProben von

mindestens 300 g einzusenden sind.

Nr. 8. Marienburg, den 26. September 1904.

Diev Herren Spezialtassierer der Kreiskrankenversicherung
werden gemäßder Rundoerfügungvom 21. April d. Js. —

J.-Nr. 2835 —- ersucht, die Nachweisungen über ge-

zahltes Krankengeld und die sonstigen Ausgabe-Veläge be-

huss Festsetzung umgehend hierher einzureichen.
Der Kreis-Ausschuß

Nr. 9. Marienburg, den 27. September 1904.

Seitens der in Washington (Amerika) ansäsfigenFirma
M. A. Winter Ko. werden in Deutschland Agenten gesucht-für
den Vertrieb einer Patentmedizin«·Natiirlicher Gesundheits-
Hersteller«. Nach den eingezogenenErkundigungen stellt diese
Universal-Arznei im günstigstenFalle nur ein unschädlich-es
Abführmittel für hohen Preis dar, welches keineswegs das

leisten kann, was die Firma verspricht. Das ganze Unter-

nehmen läuft auf eine Ausbreitung des deutschenPublikums
durch einen amerikanischenUnternehmer hinaus.

Das Publikum wird hierdurch vor diesemUnternehmen
gewarnt. »

Nr. 10. Marienburg, den 23. September 1904.

Der Herr Oberpräsidentder Provinz Weftpreußenhat ge-

nehmigt, daß von dem Vorstand des VaterländischenFrauen-
vereins zu Prechlau im November d. Js. eine Verlosnng
von Blumentöpsen und Geschenksgegenstiinden zum Besten
des Vereins veranstaltet wird und daß 1000 Lose zum Preise
von 0,50 oft für jedes einzelne ,Los in der Provinz West-
preußenausgegeben und vertrieben werden. .
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Nr. Il. Marienburg, den 17. September 1904.

Die unter den Pferden des Traiu-Bataillons Nr. 17 in

Langfuhr herrschendeKrankheit — insektibser Katarrh der
oberen Lnsiwege k— ist erloschen.

«

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr.1. Nachdem die Rotianfseuche unter den

Schweinen des Zimmermanns Majewsti in Halbstadt er-

loschen und die Stalldesinsektion vorschriftsmäßigausgeführt
ist, werden die augeordneten Schutz- und Sperrmaßregeln
aufgehoben.

·
s

Vl«un.stein,den 28. September 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 2. Vekanntmachung. .

Der Fleisches-«Xaver Orlowski zu Pieckel beab-

sichtigt auf seinem Grundstück in Pieckel ein Schlacht-
haus zu erbauen. «

Dieses wird in Gemäßheitder §§ 16 und 17 der Reichs-
gewerbeordnung unter Fassung des Reichsgesetzesvom 1. Juni
1891 und der Ministerial-Anweisung vom 17. Juli 1884

hierdurch mit der Aufforderung zur öffentlichenKenntnis ge-

bracht, etwaige Einwendungen gegen die Anlage binnen
14 Tagen schriftlich in 2 Exemplaren oder zu Protokoll an-

zubringen.
Nach Ablauf dieser Frist können Einwendungen nicht

mehr angebracht werden. -Zeichnungen und Veschreibungen
liegen im Amtszimmer zur Einsicht aus.

Zur mündlichenErörterung der rechtzeitig erhabenen Ein-

wendungen vor dem Unterzeichneten wird Termin auf
Dienstag den Is. Oktober cr» vorm. 9 Uhr

im hiesigen Amtszimmer anberaumt und hierbei bekannt ge-

geben, daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder
der Widersprechendengleichwohl mit der »E:örterungder Ein-

wendungen vorgegangen werden wird. —

Wernersdorf, den 27. September 1904.

Der Amtsvorfteher.»

Nr. 3. Unter den Schweinen des Besitzers Pelz in
Alt. Rosengart ist«die Rotlanfsenche ausgebrochen, die

Stallsperre ist angeordnet.
Markushof, den 29. September 1904. .

o Der Amtsvorstehen

Nr. 4. Nachdemdie Rotlanssenche unter den Schweinen
des Besitzer Cornelius Fröse II. in Martushos erloschen-
und die Desinfettion der Ställe ausgeführt ist, werden die

Sperrmaßregelnhiermit aufgehoben.
Martushof, den 29. September 1904.

«

. Der Amisvoisteher.

Nichtamtlicher Teil.

RestienniePacht-u. Wciiegelicr
sind an unsern KassenführerHerrn Gutsbesitzer
Fritz Fiegatlt zu Gr. Ersewiig abzuführen.

DasRettiscuianienieiicqiumderGr.Wiederkommen
G. Waåehm ,

·

Druck von O. Halb-Marienburg.
»


